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dueller Besonderheiten sowie der gesellschaftlichen Stellung und Funktion der 
Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit.

Bei einer Übergabe an einen vom M inisterium  fü r Staatssicherheit zur Führung 
B eauftragten ist das vorherige E inverständnis des Gesellschaftlichen M itarbeiters 
für Sicherheit erforderlich.

4.4. Die A rt und Weise der Zusam m enkünfte hängen von der zu lösenden Aufgabe.
der gesellschaftlichen S tellung des Gesellschaftlichen M itarbeiters fü r Sicherheit 
und seinen M öglichkeiten ab. Sie m üssen hinreichend legendiert und zeitlich und 
räumlich so festgelegt w erden, wie es der N otwendigkeit und den Um ständen 
entspricht.

Die Zusam m enkünfte können demnach in kurzen wie auch in längeren Z eitab
ständen stattfinden.

Für die Zusam m enkünfte bedarf es entsprechend der Spezifik der Zusam m en
arbeit m it Gesellschaftlichen M itarbeitern  fü r Sicherheit in der Regel keiner 
Benutzung von konspirativen W ohnungen.

4.5. Die V ereinbarungen zur A ufrechterhaltung der V erbindung sind einfach und
nur in dem Maße zu treffen, wie sie den Erfordernissen der konkreten Zu
sam m enarbeit m it dem Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit entsprechen.

In der Regel sind term inliche V ereinbarungen fü r Zusam m enkünfte m it dem 
Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit zu treffen.

Telefonische V erbindungsm öglichkeiten sind je nach Zweckmäßigkeit festzulegen.

Für besondere Vorkommnisse ist u n te r W ährung der Geheim haltung und den 
A nforderungen an die W achsam keit eine unverzügliche gegenseitige V erbin
dungsaufnahm e zu gew ährleisten.

4.6. Der Abbruch der Zusam m enarbeit m it dem Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r
Sicherheit durch das M inisterium  fü r Staatssicherheit erfolgt in der Regel

— bei Entfallen des operativen Interesses des M inisterium s fü r Staatssicherheit 
fü r eine weitere Z usam m enarbeit;

v

— bei Dekonspiration, soweit nicht die Zusam m enarbeit durch offiziellen Kon
tak t fortgesetzt w erden kann ;

— bei Feststellung seiner Unzuverlässigkeit.

Der Abbruch der Zusam m enarbeit bedarf der B estätigung durch den unm ittel- 
1 baren Vorgesetzten und m uß in der Abteilung XII verm erk t werden.

4.7. Die dem Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit durch die Zusam m enarbeit
m it dem M inisterium  fü r S taatssicherheit entstehenden notw endigen Unkosten 
sind zu erstatten . D arüber hinaus sind geeignete Form en der ideellen und m ate
riellen A nerkennung fü r gute Sicherungs- und Inform ationstätigkeit anzuw en
den. Die Q uittung bei R ückerstattung von Auslagen sowie fü r m aterielle A ner
kennungen erfolgt durch den m it der Führung des GMS B eauftragten.
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